
Die Änderung der Vergütungsart ist vier Wochen vor Monatsende bei uns anzumelden! 
(Nur so kann die Änderung bei der Umstellung der Abschläge berücksichtigt werden) 

RheinNetz Ansprechpartner
Für technische Informationen stehen wir Ihnen gerne unter:
T: 0221 221 34645-432
einspeiser-anschluesse@rng.de zur Verfügung. 

Haben Sie Fragen zur Abrechnung? 
T: 0221 178-66693 
einspeiserbetreuung@rng.de 

Änderung der Vergütungsart (Messkonzept _____ auf _____) 

________________________________________________________________________________ 

Ich/Wir wünschen die Umstellung der Vergütungsart  

Anlagenbetreiber  Standort der Erzeugungsanlage 

Name / Vorname 

Straße/Hausnummer Straße/Hausnummer 

PLZ / Ort PLZ / Ort 

   erfolgen. (Eine rückwirkende Änderung der Die Umstellung soll zum      

Vergütungsart ist nicht möglich!) 

________________ ________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Anagenbetreiber

Ein installierter „Privatzähler“ kann bei der Änderung der Vergütungsart nicht weiterverwendet werden! 

Folgende Unterlagen werden benötigt: 

□ Formblatt "Inbetriebsetzung Strom" für die Wechselung des Hauptzählers (Einbau des 2
Energierichtungszählers und Ausbau des vorhandenen Zählers (bitte immer die Zählernummer angeben) für
den Strombezug mit der Angabe des neuen Messkonzepts nach VBEW
□ ggf. Formblatt "Inbetriebsetzung Strom" für die Stellung des Errzeugungszählers 

□ Übersichtsschaltplan (Stromlaufplan) der gesamten elektrischen Anlage (neu)

□ Foto des Zählers mit dem Zählerstand zum Zeitpunkt der Umstellung/des Ausbaus

Der zurzeit installierte Erzeugungszähler ist in Besitz des: 

□ Netzbetreibers        □ Anlagenbetreibers        □ eines 3. Messstellenbetreibers

Zählpunktbezeichnung: 

Gerätenummer bzw. Herstellernummer: 

Ausbaustand: 

Ausbaudatum: 

  2  0  

Zählerdaten Ausbau (Erzeugungszähler): 

  2   2


